
» » »   Das Ziel guter Foundation
Governance ist eine verantwor-
tungsvolle Steuerung und Überwa-

chung einer Stiftung. 
Das Bild des „House 
of Governance“ (sie-
he Grafik rechts) ver-
anschaulicht modell-
artig die wesentli-
chen Teilbereiche der 
Corporate Governan-
ce, insbesondere das 
Compliance Manage-
ment, das Risikoma-
nagement, das in-
terne Kontrollsystem 
und die interne Revi-
sion. Alle Teilbereiche 
sind jeweils individu-
ell in ihrem Zusam-
menwirken mit den 
anderen Elementen 
zu betrachten. Die-
se Struktur lässt sich 

analog auch auf die Foundation 
Governance übertragen.

Compliance Management
Ein Compliance Management Sys-
tem (CMS) ist die Gesamtheit aller 
organisatorischen Maßnahmen, 
die eine möglichst weitgehende 
Einhaltung von Regeln sicherstel-

len. Da somit grundsätzlich alle 
für eine Stiftung geltenden Rege-
lungsbereiche für ein CMS rele-
vant sein können, sollten im Rah-
men einer regelmäßigen Aufnah-
me und Bewertung von Compli-
ance-Risiken die für eine Stiftung 
relevanten Handlungsfelder iden-
tifiziert werden. Als besonders 
relevant für Stiftungen werden 
in der Praxis häufig u.a. folgen-
de Themenfelder genannt: Vermö-
gensanlage, Gemeinnützigkeits-
recht, Mittelverwendungskont-
rolle und Vergütungsregelungen, 
aber auch der Umgang mit Inter-
essenkonflikten.

Hervorzuheben sind die be-
sonderen Anforderungen für ge-
meinnützige Stiftungen. So sind 
die maßgeblichen Vorgaben des 
Gemeinnützigkeitsrechts für die 
Gewährung von Steuerprivilegie-
rungen (§§ 51 ff. AO) zwingend zu 
beachten. Durch organisatorische 
Maßnahmen und eine entspre-
chende Dokumentation sollten 
Stiftungen sicherstellen, dass 
Verstöße gegen das Zuwendungs-
verbot (§ 55 Abs. 1 Nr. 1 S. 2 AO) 
und das Begünstigungsverbot 
(§ 55 Abs. 1 Nr. 3 AO) vermieden
werden.

Kernfragen zum  
Compliance  Management
» Sind die wesentlichen, für die

Stiftung relevanten rechtlichen
Anforderungen bekannt?

» Existieren ein verbindlicher Ver-
haltenskodex sowie angemes-
sene interne Richtlinien für die
relevanten Compliance-The-
menfelder?

» Orientiert sich die Ausgestal-
tung des Compliance-Manage-
ments an anerkannten Stan-
dards (z.B. an den Grundsätzen
guter Stiftungspraxis)?

» Kann die Einhaltung von Geset-
zen in allen Organisationseinhei-
ten durch entsprechende Kont-
rollen sichergestellt werden?

» Werden mögliche Com pliance-
Verstöße untersucht und ggf.
konsequent sanktioniert?

Risikomanagement
Nach dem 1998 durch das Gesetz 
zur Kontrolle und Transparenz im 
Unternehmensbereich eingeführten 
§ 91 Abs. 2 AktG haben Aktiengesell-
schaften ein System einzurichten, 
um ihren Fortbestand gegen gefähr-
liche Entwicklungen zu sichern. Hie-
raus hat sich als allgemeine (und in-
zwischen auch von großen Non-Pro-
fit-Organisationen akzeptierte) 
Good Practice die Anforderung ent-
wickelt, ein Risikomanagement im 
Sinne von aufeinander abgestimm-
ten Maßnahmen zur systematischen 
Erkennung, Analyse, Bewertung, 
Überwachung und Kontrolle der Risi-
ken zu implementieren.
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Kernfragen zum 
 Risikomanagement
» Ist das Risikomanagement in der 

Lage, die für die Stiftung wesent-
lichen Risiken zu erkennen?

» Erfolgt in regelmäßigen Ab-
ständen eine zuverlässige Be-
wertung aller Risiken (inkl. der
Compliance-Risiken)?

» Werden externe Indikatoren bei
der Beobachtung der Risikolage
verwendet?

» Erfolgt eine Steuerung der Ri-
siken und wird die Umsetzung
von risikoreduzierenden Maß-
nahmen konsequent nachge-
halten?

» Wird über die bestehenden Ri-
siken angemessen an die Auf-
sichts- und Leitungsgremien
berichtet?

Internes Kontrollsystem 
und interne Revision
Das interne Kontrollsystem um-
fasst alle Grundsätze, Verfahren 
und Maßnahmen zur Sicherung 
der Wirksamkeit und Wirtschaft-
lichkeit der Geschäftsführung, 
zur Ordnungsmäßigkeit der Rech-
nungslegung sowie zur Einhal-
tung der rechtlichen Vorschrif-
ten. Ein gängiges Kontrollprinzip 
ist z.B. das Vier-Augen-Prinzip. 
Falls eine elektronische Buch-
führung eingesetzt wird, sind 
besondere Anforderungen der 
Finanzbehörden an das interne 
Kontrollsystem zu beachten (vgl. 
BMF-Schreiben vom 14.11.2014 
„Grundsätze zur ordnungsmäßi-
gen Führung und Aufbewahrung 
von Büchern, Aufzeichnungen 
und Unterlagen in elektronischer 
Form sowie zum Datenzugriff“, 
Rdnr. 100).

Eine interne Revision unter-
stützt das Leitungsorgan bei der 

Kontrolle und Steuerung durch um-
fassende unabhängige und ob-
jektive Prüfungs- und Beratungs-
leistungen in allen Bereichen und 
Funktionen einer Stiftung. Die in-
terne Revision soll Vorgänge auf 
Ordnungsmäßigkeit prüfen und 
Unregelmäßigkeiten oder Mani-
pulationen aufdecken. Ein beson-
derer Fokus der internen Revision 
liegt auf der Prüfung des internen 
Kontrollsystems.

Für kleine und mittelgroße Stif-
tungen ist häufig weder zweckmä-
ßig noch finanzierbar, eine eige-
ne interne Revision einzurichten. 
Dennoch können Revisionsprü-
fungen durch externe Dienstleis-
ter in angemessenen zeitlichen 
Abständen ein sinnvolles Instru-
ment zur Überprüfung der Ord-
nungsmäßigkeit sein. Durch den 
Vergleich mit Good Practices kön-
nen auf diese Weise zudem An-
satzpunkte zur Optimierung der 
internen Prozesse identifiziert 
werden.

Kernfragen zum internen Kontroll-
system und zur internen Revision:
» Was sind die Kernelemente in-

ternen Kontrollsystems?
» Wurden Schlüsselkontrollen 

identifiziert? Verfügt die Orga-
nisation in allen wesentlichen
Prozessen über effektive inter-
ne Kontrollen?

» Welche Anforderungen an die
Dokumentation bestehen und
werden diese erfüllt?

» Besteht eine interne Revision
bzw. wurde zumindest eine ent-
sprechende Zuständigkeit des 
Vorstands festgelegt?

» Verfügt die interne Revision
über angemessene (ggf. exter-
ne) Expertise und setzt sie ge-
eignete Prüfungsmethoden ein?

» Basieren die Prüfungen der in-
ternen Revision auf einem ri-
sikoorientierten Ansatz?

» Wird die Umsetzung der Maß-
nahmen und Empfehlungen der
internen Revision konsequent 
nachgehalten?

Ausblick
In unserer vierteiligen Artikel serie 
haben wir die vielfältigen Anforde-
rungen an die handelnden Akteure 
und die Organisation gemeinnüt-
ziger Stiftungen skizziert, die der 
Foundation Governance zugrun-
de liegen. Eine gute Foundation 
Governance ist jedoch kein stati-
scher Zustand, sondern das Ergeb-
nis eines kontinuierlichen Dialogs 
zwischen den Leitungs- und Über-
wachungsgremien einer Stiftung. 
In einem solchen „Governance Di-
alog“ kann auf der Grundlage einer 
umfassenden Kenntnis der exter-
nen Anforderungen sowie der aus 
der jeweiligen Tätigkeit und der 
spezifischen Organisationskultur 
einer Stiftung resultierenden spezi-
fischen Risiken eine angemessene 
Ausgestaltung der Governance-Or-
ganisation erarbeitet und schritt-
weise fortentwickelt werden.   « « «
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